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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
50. Jahrgang / Woche 25 / Ausgabetag: Donnerstag, 22. Juni 2023

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:
Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für  
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

28.06.2023  Kur-Apotheke
05.07.2023  Apotheke am Jungfernsprung
12.07.2023  Apotheke am Jungfernsprung
19.07.2023  Wasgau Apotheke

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

24.06./25.06.2023
Herr Dr. Josef Reichert, In den Kirchäckern 8, 76846 Hauenstein,  
Tel.: (0 63 92) 12 92

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
Montag - Freitag  09:00 - 12:00 Uhr, 
Bürgerservice  08:00 - 12:30 Uhr,
Dienstagnachmittag  14:00 - 16:00 Uhr,  
Donnerstagnachmittag  14:00 - 18:00 Uhr

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Dienstag, dem 27. Juni 2023, 17:00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn,  
Schulstraße 29, eine Sitzung des Hauptausschusses der Verbands-
gemeinde Dahner Felsenland stattfindet. 

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Beschaffung eines Friedhofskatasters 
2.  Unterrichtung des Hauptausschusses über 
 verschiedene Angelegenheiten 

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung
3. Personalangelegenheiten 
4. Informationen des Bürgermeisters über verschiedene Angelegenheiten

Hinweis:
Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die nicht gleichzeitig Mitglied im 
oben genannten Ausschuss sind und stellvertretende Mitglieder dieses 
Ausschusses, die dem Rat nicht angehören, können an der Sitzung als 
Zuhörer teilnehmen.

Dahn, den 15.06.2023
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Sitzung des Hauptausschusses  
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am

Freitag, dem 21. Juli 2023, 19:00 Uhr,

im Feuerwehrgerätehaus Erlenbach, Hauptmann-Hoffmann-Straße 2,
76891 Erlenbach bei Dahn eine Versammlung zur Wahl des stellvertre-
tenden Wehrführers stattfindet.

Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Feststellung der Anwesenheit und der Wahlberechtigung
3.  Erläuterung des Wahlverfahrens
4.  Wahl des stellvertretenden Wehrführers

Einladung ergeht an alle Mitglieder der Feuerwehreinheit Erlenbach, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Dahn, den 16.06.2023
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Einladung zur Versammlung  
der Feuerwehreinheit Erlenbach bei Dahn

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 
21.11.2006 (GVBl. S. 351) in der derzeit geltenden Fassung wird für die 
Stadt Dahn folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1

(1) Die innerhalb des markierten Bereichs liegenden Verkaufsstellen in der  
 Stadt Dahn (Anlage 1) dürfen am 12.11.2023 aufgrund des Martini- 
 marktes in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.
(2) Falls die dem verkaufsoffenen Sonntag zugrundeliegende Veranstal- 
 tung abgesagt wird, ist auch die sonntägliche Öffnung der Verkaufs- 
 stellen nicht zulässig.

§ 2

(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes vom 
 06. Juni 1994 (BGBl. I, Seite 1170) in der derzeit geltenden Fassung 
 sind zu beachten.
(2) Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter dürfen nicht  
 beschäftigt werden.

§ 3

Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein 
Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer 
der an dem verkaufsoffenen Sonntag beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und über die zum Ausgleich für die Beschäftigten an 
diesem Tag gewährte Freistellung zu führen.

§ 4

Ein Abdruck dieser Verordnung ist an gut sichtbarer Stelle in der Verkaufs-
stelle auszulegen oder auszuhändigen.

§ 5

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser Verord-
nung werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 15 LadöffnG geahndet. 
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche 
können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I, S. 965) in der derzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter am Sonntag kann nach 
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in 
der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017, 
BGBl. I, S. 1228) in der derzeit geltenden Fassung als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswid-
rigkeit nach § 22 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. 
1994 Teil I, S. 1170) in der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.

§ 6

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft.

Dahn, den 02.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Dahner Felsenland
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Anlage 1

Rechtsverordnung

nach § 10 des Ladenöffnungsgesetzes  
Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006,  

GVBl. 2006, Seite 351 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 

Dahn am Sonntag, dem 12. November 2023, in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr



5 »Wasgau-Anzeiger« 22. Juni 2023

Aufgrund des § 4 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 
21.11.2006 (GVBl. S. 351) in der derzeit geltenden Fassung wird für die 
Stadt Dahn folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1

Die Verkaufsstellen in der Stadt Dahn dürfen am 01.12.2023 aufgrund der 
„Nacht der 1000 Lichter“ in der Zeit von 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2

Die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes vom 06. Juni 1994 (BGBl. I, Seite 1170), 
des Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung 
und im Studium (Mutterschutzgesetz vom 
23. Mai 2017, BGBl. I, Seite 1228) und des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
vom 12. April 1976 (BGBl. I, Seite 965), in den derzeit geltenden Fassun-
gen, sind zu beachten.

§ 3

Zuwiderhandlungen gegen § 1 dieser Verordnung werden als Ordnungs-
widrigkeiten nach § 15 LadöffnG geahndet. Zuwiderhandlungen gegen 
§ 2 dieser Verordnung können als Ordnungswidrigkeiten nach dem Ar-
beitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. I, Seite 1170), dem Gesetzes 
zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017, BGBl. I, Seite 1228) und dem 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I, Seite 965), in 
der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.

§ 4

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft.

Dahn, den 02.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Dahner Felsenland
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Rechtsverordnung 
nach § 4 des Ladenöffnungsgesetzes  

Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006, 
GVBl. 2006, Seite 351 

über die Erweiterung von Ladenöffnungszeiten an 
Werktagen in der Stadt Dahn 

am Freitag, dem 01. Dezember 2023

Für das Jahr 2023 wurden bereits alle Beratungstermine vergeben. 
Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit Anfragen per E-Mail unter
aub-stelle-kaiserslautern@drv-rlp.de an die Rentenversicherung zu stellen. 

Beratungsangebot der  
Deutschen Rentenversicherung

Aus den 
Ortsgemeinden

über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer A,  
der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 

der Ortsgemeinde Bobenthal vom 20.06.2023

Auf Grundlage von § 24 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBI. S. 21), des § 2 Abs. 1 

Satzung

Bobenthal
www.bobenthal.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Markus Keller,
nach Vereinbarung, Tel. 92 15 12

 freitags, ab 19:00-20:00 Uhr, Feldstraße 7

Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung vom 20.06.1995, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.05.2022 (GVBI. I S. 2931), des  
§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBI. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. 
I S. 2931), des § 16 Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung 
vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 19.06.2022 (BGBI. I S. 911), hat der Gemeinderat der Ortsgemein-
de Bobenthal in seiner Sitzung am 10.05.2023 nachfolgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 
Hebesatz

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird festgesetzt auf 345 v. H., 
der Hebesatz für die Grundsteuer B wird festgesetzt auf 465 v.H. und  
der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird festgesetzt auf 380 v.H.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft.

Bobenthal, den 20.06.2023
gez. Markus Keller
Ortsbürgermeister

Hinweis zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grund-
steuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde 
Bobenthal vom 20.06.2023

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,  
 die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden  
 sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den  
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder  
 Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeich- 
 nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich  
 geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 15.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

In seiner letzten Gemeinderatssitzung hat sich der Gemeinderat der 
Ortsgemeinde Bundenthal mit einer Änderung der Geschäftsordnung 
beschäftigt. Zukünftig darf der Beirat der Jugendvertretung Bundenthal an 
den Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

Der Gemeinderat hat die bereits beschlossene Parkordnung auf dem  
Dr. Hermann-Eicher-Platz konkretisiert.

Für den Bolzplatz hat der Gemeinderat den Ankauf eines Basketballkorbs 
beschlossen. 

Weiterhin hat der Gemeinderat die Übernahme der Kosten für einen 
Revisionsschacht im Ostring beschlossen. 

Der Gemeinderat hat der Annahme mehrerer Spenden zur Finanzierung 
des Basketballkorbs zugestimmt. 

Aus der letzten Gemeinderatssitzung

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Daniel Frey,
mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. (0 63 94) 61 19 02



 »Wasgau-Anzeiger« 22. Juni 20236

über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer A,  
der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 

der Ortsgemeinde Bundenthal 
vom 20.06.2023

Auf Grundlage von § 24 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBI. S. 21), des § 2 Abs. 1 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung vom 20.06.1995, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.05.2022 (GVBI. I S. 2931), des  
§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBI. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. 
I S. 2931), des § 16 Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung 
vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 19.06.2022 (BGBI. I S. 911), hat der Gemeinderat der Ortsgemein-
de Bundenthal in seiner Sitzung am 10.05.2023 nachfolgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 
Hebesatz

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird festgesetzt auf 345 v. H., 
der Hebesatz für die Grundsteuer B wird festgesetzt auf 465 v.H. und  
der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird festgesetzt auf 385 v.H.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft.

Bundenthal, den 20.06.2023
gez. Daniel Frey
Ortsbürgermeister 

Hinweis zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grund-
steuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde 
Bundenthal vom 20.06.2023

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi- 
 gung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt  
 worden sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter  
 Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,  
 schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 15.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Satzung

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Die Stadt Dahn hat zur Erschließung der Baugrundstücke im Bereich 
des Neubaugebietes „Pirminiusstraße“ die Straße „Am Hochstein“ auf 
dem gemeindeeigenen Grundstück, Flurstück-Nr. 949/33, erstmalig und 
endgültig hergestellt.

Widmung einer Gemeindestraße  
für den öffentlichen Verkehr

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Mittwoch, 5. Juli 2023, 18:00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, Schul-
straße 29, eine Sitzung des Gemeinderates Niederschlettenbach stattfindet.

Die Sitzung ist nicht öffentlich.

TAGESORDNUNG
1. Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013
2. Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014
3. Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015
4. Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016

Niederschlettenbach, den 07.06.2023
gez. Thomas Pietsch
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Niederschlettenbach

Ortsbürgermeister, Thomas Pietsch

www.niederschlettenbach.de

Die auf beigefügtem Lageplan rot gekennzeichnete Teilfläche des Grund-
stücks mit der Flurstücks-Nr. 949/33 wird als erstmalig hergestellte Straße
 „Am Hochstein“ mit sofortiger Wirkung unbeschränkt dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Die auf beigefügtem Lageplan grün gekennzeichnete Teilfläche des Grund-
stücks mit der Flurstück-Nr. 949/33 wird als erstmalig hergestellter Gehweg 
mit sofortiger Wirkung als Gehweg dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

Nach dem Beschluss des Stadtrates Dahn vom 04.05.2023 werden die 
vorgenannte Straße und der Gehweg somit Bestandteile des öffentlichen 
Straßennetzes der Stadt Dahn gem. §§ 1, 2, 3 und 36 Landesstraßenge-
setz Rheinland-Pfalz.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats, gerechnet von dem auf 
die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tage an, Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner 
Felsenland, Schulstraße 29,66994 Dahn, schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen oder schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung 
Südwestpfalz -Kreisrechtsausschuss-, Unterer Sommerwaldweg 40 – 42, 
66953 Pirmasens zu erklären.

Dahn, den 15.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Dahner Felsenland
gez. Michael Zwick
Bürgermeister
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Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Rudolf van Venrooy,
nach Vereinbarung, Tel. 0172 / 699 88 98

www.schoenau-pfalz.de
Schönau

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, 26. Juni 2023, 19:30 Uhr,

im Nebengebäude des Gienanth-Hauses Schönau, 
Gebüger Straße 4-6, eine Sitzung des Gemeinderates Schönau 
stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
 für die Jahre 2024 - 2028
2. Neufassung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)
3. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
 der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)
4. Bauanträge und Bauvoranfragen
5. Beseitigung von Baumbewuchs auf einem Gemeindegrundstück
6. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen des Ortsbürgermeisters

Schönau, den 14.06.2023
gez. Rudolf van Venrooy
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, 26. Juni 2023, 18:30 Uhr,

im Nebengebäude des Gienanth-Hauses Schönau, 
Gebüger Straße 4-6, eine Sitzung des Ortsbeirates Gebüg stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 
 für die Jahre 2024 - 2028
2. Neufassung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)
3. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
 der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)
4. Bauanträge und Bauvoranfragen
5. Informationen des Ortsvorstehers

Nichtöffentlicher Teil

6. Informationen des Ortsvorstehers

Schönau, den 14.06.2023
gez. Sebastian Fromm
Ortsvorsteher

Ortsbeiratssitzung

 SamStag 24/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt ein-märchern am Lagerfeuer-Rumpel-
stilzchen
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: katholische Bücherei Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt zu einem Märchen am Lagerfeuer ein.Während 
die Erwachsenen die Geschichte vorlesen,dürfen die Kinder wieder in 
kleinen Rollen mitmachen. Die Veranstaltung findet am Kohlenmeilerplatz 
in Erfweiler statt. Somit können Getränke auch durch den Verkehrsverein 
erworben werden.
treffpunkt: Kohlenmeilerplatz in Erfweiler
Kosten:  

 SamStag 24/6  Ortsgemeinde Nothweiler
Wir heizen für Sie den Holzbackofen ein
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Heimatverein Nothweiler e.V.
Der Heimatverein Nothweiler e.V. backt nach überliefertem Rezept , tra-
ditionell von Hand gemacht. Klassisch mit Speck und Zwiebeln und süß. 
Durch den Einblick in die Panoramabackstube kann die Herstellung des 
Flammkuchens genau beobachtet werden.
treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Nothweiler
Kosten:  

 SamStag 24/6  Bruchweiler-Bärenbach
tanz als Innere Reise mit agnes thollon
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
„ Bewegung ist die Sprache des Körpers und das Tanzen seine Melodie“ 
Jeder bewegt sich, jeder kann das. Meine Playlisten erstelle ich mit ganz 
verschiedenen Musikstilen. Die Musikstücke werden so angeordnet, dass 
sich die Playlist wie eine Welle aufbaut am Anfang ruhig meditativ, danach 
rhythmisch,
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten:  

 SONNtag 25/6  Ortsgemeinde Busenberg
geführte Wanderung
Beginn: 9:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Neckar-Steig, Etappe 8 Moosbach - Burg Hornberg - Gundelsheim -
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Busenberg
Kosten:  

 SONNtag 25/6  Ortsgemeinde Schindhard
geführte tageswanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Tageswanderung der daheimgebliebenen Männer - Ziel und Wanderleis-
tung nach Laune der Männer - Wanderführer: Männer des PWV
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

 mONtag 26/6  Ortsgemeinde Erfweiler
grillabend am Kohlenmeiler
Beginn: 18:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
für jung und alt, für Urlaubsgäste und daheimgebliebene, wir verwöhnen 
sie mitten in der Natur mit Essen und Trinken, haben sie einen schönen 
Abend mit uns zusammen in guter Gesellschaft
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  
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HINWEIS
Ab dem neuen Jahr 2023 werden die Veröffentlichungen über Kunst-
ausstellungen, Beratungsstellen, Sprechstunden, Büchereien und 
Recyclinghöfe jeweils vierteljährlich als Einlageblatt zur Verfügung 
gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im Übrigen finden Sie die Bekanntmachungen auf unserer Internetseite 
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Erschei-

nen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entsprechende 
Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Kalender-
vierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter (0 63 91) 91 96 126 

Kirchen

Impressum: 
Herausgeber, Druck und Verlag: Geiger-Druck, Weißenburger Str. 1, 66994 Dahn,
Tel. (0 63 91) 32 77, Fax 53 65, geigerdruck@t-online.de, www.geiger-druck.de
Gemäß § 9 Abs. 4 des Landesmediengesetzes für Rheinland-Pfalz wird darauf  
hingewiesen, dass Inhaber des Verlages und der Druckerei Birgit Ziegler e.K. ist.
Verantwortl. f. d. redaktionellen/Anzeigenteil: B. Ziegler
Verantwortl. f. amtliche Mitteilungen: Verb.gemeindeverwaltung Dahner Felsenland Erscheinung: wöchentlich - je-
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der Redaktion wider. Pressetexte, welche per E-Mail gesendet oder auf Diskette (o. a. Datenträgern)  
geliefert werden, werden nicht gesondert Korrektur gelesen!

Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

 mIttWOcH 28/6  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Fest der meeresfischer Peter & Paul e.V.
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: Meeresfischer Peter & Paul e.V.
versch. Backfische mit hausgemachtem Kartoffelsalat und versch. Fisch-
brötchen
treffpunkt: Festplatz Bruchweiler oberhalb der Grundschule
Kosten:  

 mIttWOcH 28/6  Stadt Dahn
Wanderung zur Burg Neudahn
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald Verein Dahn e.V.
Jakobsfelsen-Sängerfelsen-Großthaler Hals*-Hexenpilz-Satansbrocken-
Burg Neudahn-Moosbachtal-PWV-Hütte Im Schneiderfeld (Einkehr) - 
Dahn  * 8 km/11 km Führung: Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Touristinformation Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; Kosten der Einkehr 
und evtl. Fahrtkosten sind selbst zu tragen 

 SamStag 1/7  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Fest der meeresfischer Peter & Paul e.V.
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: Meeresfischer Peter & Paul e.V.
versch. Backfische mit hausgemachtem Kartoffelsalat und versch. Fisch-
brötchen
treffpunkt: Festplatz Bruchweiler oberhalb der Grundschule
Kosten:  

 SONNtag 2/7  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Fest der meeresfischer Peter & Paul e.V.
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Meeresfischer Peter & Paul e.V.
versch. Backfische mit hausgemachtem Kartoffelsalat und versch. Fisch-
brötchen
treffpunkt: Festplatz Bruchweiler oberhalb der Grundschule
Kosten:  

 SONNtag 2/7  Ortsgemeinde Schindhard
geführte tageswanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Tageswanderung über den Hasentisch - Drei Felsen - Tagesausklang an 
Tom*s mobilem Bierwagen - Wanderstrecke ca. 6 km - Wanderführer 
ist die Vorstandschaft
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag,    25.06. 10:30 Uhr
Busenberg   Samstag, Erstkommunion  24.06. 10:30 Uhr
Schindhard   Sonntag,    25.06. 09:00 Uhr
Bundenthal   Samstag,    24.06. 18:00 Uhr
Bobenthal   Sonntag,    25.06. 09:00 Uhr
Erlenbach   Sonntag,    25.06. 09:00 Uhr 
Fischbach   Sonntag, Erstkommunion  25.06. 10:30 Uhr
Schönau    Samstag,    24.06. 10:30 Uhr

     

 

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Hinterweidenthal   Sonntag, Tauferinnerungsfest 
      am Waldspielplatz   25.06. 10:00 Uhr
Dahn     Kein Gottesdienst in Dahn

Schönau     Sonntag,     25.06. 09:00 Uhr
Rumbach    Sonntag,     25.06. 10:00 Uhr

 DIENStag 27/6  Stadt Dahn
treffen der goldies
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Protestantische Kirchengemeinde
*Die Johanniter stellen sich vor*
treffpunkt: Protestantisches Gemeindehaus
Kosten:  


